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des Kreises Warendorf 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & 
Co. KG 



Bekanntmachung gemäß § 10 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Kreis Warendorf, Amt 63 -Immissionsschutz- Warendorf, den 01.08.2023 
Aktenzeichen 63-40930/2022 
 
Die Bürgerwind Milter Mark GmbH & Co.KG, Dorfstraße 17a, 48231 Warendorf, hat einen 
Antrag gemäß § 4 BImSchG auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
zur Errichtung und zum Betrieb von fünf Windenergieanlagen der Cypress Plattform des Her-
stellers General Electric (GE) in Warendorf vorgelegt. 
Die Anlagen sollen in Warendorf, Gemarkung Milte, Flur 625, Flurstück 52 (WEA 1), Flur 626, 
Flurstück 15 (WEA 2) und Flurstück 106 (WEA 3), Flur 630, Flurstück 38 (WEA 4) sowie Flur-
stück 634, Flurstück 15 (WEA 5) errichtet und betrieben werden. 
Der für den 05.10.2023 vorgesehene Erörterungstermin wird gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 
der 9. BImSchV abgesagt. Innerhalb der Einwendungsfrist wurden keine Einwendungen vor-
gelegt. 
 
Kreis Warendorf 
Im Auftrag 
gez. Eickmeier 
 

399



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Galin Filipov 
 
letzte bekannte Anschrift:  Professor-Hahn-Str. 8, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom:  20.07.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/BE-VD7777 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 26.07.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

400



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Constantin-Adrian Radulescu 
 
letzte bekannte Anschrift:  Landstr. 21, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen 
mit Schreiben vom:  07.07.2023 
Aktenzeichen :  368300/GB/CS/WAF-XO206 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 26.07.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

401



 
 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Frau Ayse Erdogan 
 
letzte bekannte Anschrift:  Halil Rifat Pasa Caddesi, Kemal Reis Duragi, Kat 3/ 
Daire 3, Turkey 
mit Schreiben vom:  27.07.2023 
Aktenzeichen :  368300/UZ/CS/BE-CE35 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 27.07.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

402



 
 
  
    Benachrichtigung 
 
Das Amt für Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr des Kreises Warendorf 
hat für 
 
     Herrn Lasha Namicheishvili 
 
letzte bekannte Anschrift:  Raiffeisenstr. 4, 48231 Warendorf 
mit Schreiben vom:  28.07.2023 
Aktenzeichen :  368300/UZ/CS/WAF-DY358 
 
eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. §1 i. V. m.  §10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendorf, Zulassungsstelle, Zimmer B 0.52, 
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, 28.07.2023 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 

403


